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Die FEhe staatlichen Recht
Grundsätzlıiche Überlegungen ur Reform des Ehe- un Familienrechts

In se1ınen berühmten „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ hat eorg W;lhelm
Friedrich Hegel die Fhe als das „unmıiıttelbare sittlıche Verhältnis“ un die Famılie als
„sıttlıche Wurzel des Staates“ beschrieben. In der Tat wirken sıch sıttlıche ertvor-
stellungen un weltanschauliche Standpunkte 1n ohl aum eiınem anderen Zivilrechts-
ereıch intens1v un folgenschwer Aaus w1e 1mM Ehe- un Famıiılienrecht und hier 1NS-
besondere 1M Recht der Ehescheidung. In jeder Auseinandersetzung über ıne Reform
des FEhe- un Familienrechts 1St daher notwendig, sıch zunächst auf diejenigen allge-
meinverbindlichen Wertvorstellungen “v”O  S Ehe und Famuıilıe zurückzubesinnen, die unNnse-

Ho verfassungsrechtlichen Ordnung zugrunde lıegen

Allgemeinverbindliche Wertvqrstellungen
Das Grundgesetz stellt 1n Art Abs Ehe und Famılie den besonderen Schutz

des Staates. Auft welchen Wertvorstellungen diese Bestimmung beruht, hat das Bundes-
verfassungsgericht ın seinem denkwürdigen Gleichberechtigungsurtei] VO 29 Juli 1959
testgestellt. Danach 1St die Ehe auch für das Grundgesetz die Vereinigung eines Mannes
und einer rau ZUTr grundsätzlich unauflöslichen Lebensgemeinschaft un: die Famiıilie
die umfassende Gemeinschaft VO  e Eltern und Kındern, 1n der den Eltern VOL allem
Recht und Pflicht 7D Pflege un Erzıehung der Kinder erwachsen. In demselben Urteıil
wırd sodann ausgeführt, da{fß „dieser Ordnungskern der Institute für das allgemeine
Rechtsgefühl un Rechtsbewußtsein unantastbar 1St

Es hieße dieses Urteil mıßverstehen, WENN Ma  ; darin iıne Anerkennung und Sank-
tion1erung eines kırchlich gebundenen Ethos erblicken würde. Staatlıches echt wırd
noch nıcht dadurch einer Umsetzung kıirchlicher Forderungen in Rechtsnormen, da{fß

mit den Wertvorstellungen beider oder eiıner der großen christlichen Kirchen 1im Er-
gyebnis ganz oder teilweise übereinstimmt. Die Gleichheit der Forderungen bedingt nıcht
ohne weıteres die Gleichheit der jeweıls zugrunde liegenden Motive un Zielsetzungen.
Es wıderspräche 1im übrigen auch dem Selbstverständnis des ıne pluralistische Gesell-
schaftsordnung voraussetzenden säkularen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats,
wWenn sıch unbesehen die Wertvorstellungen einer oder mehrerer oroßer Gruppen der
Gesellschaft eigen machte.
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Das schließt natürlich nıcht Aaus, daß dıe christlichen Kirchen W1e auch andere Grup-
peCNn unserer Gesellschaft dem tür NSCIC Gesetzgebung wichtigen Wertbildungs- und
Meinungsbildungsprozefß teilnehmen, und die Miıtarbeıt, MIt der gerade die christ-
lıchen Kirchen dıe FEhe- un: Familienrechtsreform 1n unserem Land begleitet haben, 1st
daher ankbar begrüßen. Das festzustellen mindert aber nıchts der Tatsadie‚ daß

dem säkularen Staat verwehrt 1St, transzendentale Vorstellungen als solche ZUT

Grundlage staatlicher Gesetzgebung machen.
Andererseıts ware vertehlt un 1U  — Ausdruck einer ebenso naıven Ww1€e ahistori-

schen Betrachtungsweıise wollte man dıie Fxıistenz eınes 1n erster Linıe durch ertvor-

stellungen christlichen Ursprungs gepragten Ehebilds 1n unseTrem Land schlechthin
leugnen. Jede Rechtsordnung steht ın der Kontinultät ihrer Geschichte un kann hıer-
AUS nıcht einfach entlassen werden, weil anderentalls Rechtsbewußtsein und Rechts-
überzeugung schweren Schaden nehmen. Dieser Tatsache hat jede sinnvolle un Vel-

antwortungsbewufste Rechtsretorm Rechnung Lragen, oll s1e nıcht Gefahr laufen,
z R bloßen Instrument eıner billıgen Anpassungsideologie vorübergehende modische
Zeıtströmungen herabzusinken. Be1 der kritischen Überprüfung des Bestehenden 1mM
Hinblick autf seine Verbindlichkeit für Gegenwart un Zukunft stellt das Festhalten
bewährter Überlieferung eın unentbehrliches Miıttel der Rechtsfortbildung dar IDieser
Ausgangspunkt 1St kein Beharren auf Ewı1g-Gestrigem, sondern Respekt VOor dem  ‘9 W 45

siıch 1n Jlanger, stetiger Entwicklung als kulturelles Gemeingut gefestigt hat
Der Gesetzgeber mu{fß siıch deshalb fragen, W 4as mıt Neuerungen einhandelt,

bevor sıch VO bewährten UÜberkommenen abwendet. In diesem Sınn das se1 allen
überstürzten Ideologen und sogenannten Progressiven 1Ns Stammbuch geschrieben 1Sst
der echte, nach VOTN gerichtete Konservatıve geschichtlich 1n die Zukunft gerichtet un
damıt stärker als reaktionäre Progressive. Denn nıcht Unrecht gelten stabile nstitu-
tiıonen als Gradmesser der Fähigkeiten eınes Volks In Geschichte un Gegenwart, 1in
Idee un: Wirklichkeit 1St die Ehescheidung jedenfalls Ausnahme. Wer schon 1n der
bloßen Exıstenz der Scheidungsmöglichkeit den Gegenbeweıs sıeht, macht die Ausnahme
ZUr Regel un: verkennt damıt dıie historischen ezüge, aus denen die Ehe auch 1n ıhrer
bürgerlich-rechtlichen orm ausgestaltet worden 1St

Auf lebenszeitliche Dauer angelegt

Dıie War nıcht absolute, ohl 1aber grundsätzliche Unauflöslichkeit der Ehe findet
diesseits aller relig1ösen Motiıvatıon iıhre Grundlage 1n dem VO der allgemeıinen,
VO der geschichtlichen Erfahrung un der philosophischen Ethik aussagbaren Sınnge-
halt der Ehe als dem Ort einer Gemeinschaft tür das Leben, eiıner Gemeinschaft,
die 1n sehr hohem Maiß gegenseılt1ges Vertrauen, opferwillige Bereitschaft un langfri-
stıge Lebensdisposition mMi1t dem Ehepartner und die deswegen keinen Rück-
triıttsvorbehalt vertragt. Wıe problematisch un gebrochen ıne solche eheliche Gemeıin-
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schaft 1mM Einzelfall auch ımmer se1in Mag, s$1e hat doch allen Umständen VO  } ihrer
institutionellen Anlage her die Tendenz ZUur Dauer 1n sıch Diese Erkenntnis hat mıt
Konfessionalısmus nıchts Cun, S1e entspringt der soz1alen Wırklichkeit, 1in der iıne
entsprechende Erwartungshaltung der Eheleute als realer Faktor vorhanden 1St

Indem der Gesetzgeber dıe Ehe als Institut bejaht und 1n seiınem Eherecht bestimmte
Forderungen die Eheleute stellt und S$1e andererseits auch 1n bestimmten Erwartun-
SCH schützt, zieht gleichermaßen Konsequenzen Aaus der anthropologischen Gegeben-
heılt, daß der als Mängelwesen instinktarme Mensch für gleiche Sıtuationen 1n seiner
persönlıchen Lebensführung StereotLype Modelle VO  - Verhaltensfiguren schaflt, die ihm
als überpersönliıches oder, W C111 InNna  - wıll als institutionelles Verhaltensmuster 1ne
willkommene Hıiıltfe bei der Bewältigung eigener Lebensaufgaben bıeten un seine
Kräfte für andere persönliche Aufgaben un Ziele freisetzen. In diesem Sinn kann
INan mMi1t der modernen Soziologıe VO  ; einer Entlastungsfunktion der Institutionen
sprechen, die zugleich ZUur Stabilisierung der persönlichen Unsicherheit führt un dıe
Persönlichkeitsbildung und Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen ermöglıcht oder
Öördert. SO erlebt der einzelne auch die Ehe worauf Arnold Gehlen zutreftend hin-
gewı1esen hat „WI1e eın überpersönliches, vorgefundenes Muster, 1n das sıch e1INn-
ordnet“, un entsteht für ıh jene „‚wohltuende Fraglosigkeit 1n den Elementardaten,
iıne lebenswichtige Entlastung, weiıl VO diesem Unterbau innerer un äußerer Ge-
wohnheiten her die geistigen Energıien nach oben abgegeben werden können, und das
1St, W 4s Freiheit auch bedeuten kann“.

Das Leitbild der auf lebenszeitliche Dayuer angelegten Ehe entspricht 1mM übrigen den
Ergebnissen moderner Persönlichkeitspsychologie. Personale Selbsterkenntnis un
Selbstverwirklichung die anderes siınd als die einseıitige Befriedigung eines indı-
vidualistischen Glücks- un Erfolgsstrebens, das Ja 1n seiner Bedeutung ıcht verkannt
werden oll erheischen ıne dauerhafte Bindung. Dazu gehört der verantwortliche
Wılle, Mißstimmungen und Unzufriedenheiten, W1e S$1e 1n jeder Ehe vorkommen kön-
nenN, 1n einer grundsätzlıch posıtıven un bejahenden Eınstellung ZUr eigenen Ehe
meılstern und überwinden. Die Ehe 1St kein Vertragsverhältnis, das in seinem Bestand
VO Belieben beider Eheleute abhängt und darauf abstellt, ob und W 1e€e lange und nNfie:

welchen Bedingungen beıide noch beieinanderbleiben wollen oder nıcht.
Es ware verhängnisvoll, 1n diesem Zusammenhang die weltanschauliche Neutralıtät

des pluralistisch verfaßten demokratischen Staats als Wertlosigkeit mißdeuten,
dann 1mM Namen des Pluralismus die Schwelle der Toleranz 1n den Nıhıiılısmus des Gel-
tenlassens VO schlechthin allem überschreiten. Gewiß, der eigentliche Kern der Ehe,
die personale Begegnung un Bındung, 1st einer Regelung durch die staatliche Gesetz-
gebung weıtgehend Es sind dıe Eheleute, die ıhre Ehe gestalten haben,
und nıcht der Staat Dieser Sachverhalt dartf aber nıcht dazu verführen, 1n der Ehe
staatlıcherseits 198088 die Juristische Gestaltung Zzweıler 1n ihrer Individualität. ım übrigen
unberührt bleibender Menschen sehen. Denn dann ware die Ehe 1n der Tat nıchts
anderes als iıne dem Gesetz angepadfste orm des Zusammenlebens ohne inneren Gehalt.
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Leitbildfunktion des Rechts für die soziale Wirklichkeit

Staatliches Ehe- un: VOT allem staatliches Ehescheidungsrecht hat ine Leitbildfunk-
F10N für die soztale Wıirklichkeit un annn siıch VO daher nıcht 1Ur aut die gesetzliche
Fıxierung VO  3 Konfliktlösungen eschränken. Es 1St deshalb dringend geboten, das —

Verfassung zugrunde liegende, für alle verbindliche un N©  e allen akzeptie-
rende Leitbild der Ehe 1mM Eherecht gesetzlıch beschreiben: dies mehr,
als der Übergang VO Verschuldens- zZzu Zerrüttungsprinzıp mMi1t siıch bringt, daß
1m künftigen echt ohne 1ne solche klarstellende Bestiımmung die Wertvorstellungen
des Gesetzgebers Ehe un Famiıilie nıcht einmal mehr aut dem Weg des Umkehr-
schlusses interpretierbar sind.

Sıcher wırd das Leitbild der Ehe noch stärker als durch (jesetze VOTLr allem VD“O  S Fy-

zıehung und menschlichem Vorbild epragt Hıer, 1St befürchten, lıegen ersaum-
nN1SSE, deren Folgen auszura2umen 1n der Zukunft nıcht leicht se1n wird. Was wırd denn

unseren Schulen 1n dieser Hiıinsıcht getan? Wırd VO  3 aller staatlichen Gewalt die
Schulen un: die hierfür Verantwortlichen gehören Ja dazu die esondere Obhuts-
pflicht des Art Abs des Grundgesetzes überhaupt in gebührender Weiıse wahrge-
nommen” Hıer lıegt manches 1im gCcnhnh Es 1St mehr als der Zeıt, vornehmlich auf
dem pädagogischen Sektor dafür orge tragen, daß die Leitbilder VO Ehe un: Fa-
milıe 5 W 1E€ S1e dem Verständnis UuNSSCLET grundgesetzlichen Ordnung entsprechen, unse-

LeN jugendlichen un Jjungen Mitbürgern wıeder als posıt1ve Wertvorstellungen nahe-
gebracht werden.

Hıer oilt, W as auch für den Gesamtautfbau uUuNserTes staatlichen GemeiLnwesens gilt
Be1 aller Bedeutung, die dem Problem VO  ; Konflikten un: Konfliktlösung zukommt:
Jede Sıcht, die menschliches Zusammenleben, die staatliche Ordnung ausschließlich VO

Konflikt her sıeht un nıcht VO den posıtıven Wertgehalten der Gemeinschaften un:
Instıtutionen, führt etzten Endes Zur Verneinung un ZUr Aufgabe dıeser Ordnung.
Das 1St der Punkt, den geht! Staatliche Erziehung kann sıch nıcht miıt der bloßen
Vermittlung VO  - Fähigkeiten AB En kritischen Analyse der sozialen Wıirklichkeit zufrie-
dengeben; ıhr 1sSt es auch aufgegeben, die zentralen normatıven Begrifte der Rechts-
un Verfassungsordnung wertend festigen un: schützen.

Gestaltungs- und Ordnungsaufgaben

Staatliches Ehe- un Famıilienrecht hat aber nıcht Nur ine Leitbildfunktion. Ihm
tallen auch Gestaltungs- und Ordnungsaufgaben Z denen sıch der Gesetzgeber nıcht
entziehen kann un nıcht entziehen darf Denn Ehe und Famılie sınd nıcht NUr 1SO-
lıerte, prıvate Intimbereiche, sondern zugleich auch 1ın Kommunikation MmMi1t der Ge-
meinschaft der übrigen Bürger stehende soz1iale Lebens- und Rechtsverhältnisse. Der
Zustand der einzelnen, konkreten Famiılie 1St für die Gesellschaft VO erheblicher
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Bedeutung, da{fß VO  ; der staatlichen Rechtsordnung nıcht neglert und ausgeklammert
werden annn Wwar ne1gt SC eit dazu, den privaten Intimbereich als dem Gesetz-
geber halten, un eine Auffassung, die 1n der Ehe ausschliefßlich einen
prıyvaten Intimbereich sıeht, wırd dann zwangsläufıg einer völligen Mınımalisie-
rung des staatlıchen Eherechts führen mussen. eht INa  - aber davon Aaus da{fß auch die
einzelne konkrete Ehe 1n Beziehung ZUr Gesellschaft steht eın Tatbestand, der beson-
ders be] der gestörten oder zerbrochenen Ehe gravıerend 1ın Erscheinung trıtt wiıird
INa  —$ allein schon auf Grund der dem staatlıchen Gesetzgeber obliegenden Sozialver-
pflichtungen nıcht darauf verzichten können, der staatlıchen Rechtsordnung auch die
Verpflichtung zuzuweısen, das Ehe- un Familienrecht entsprechend der Funktion VO  3

Ehe un Famılıe 1n der Gesellschaft auszugestalten.
Dıie Tatsache, daß WIr heute ın unNseTEINN Kulturbereich ausschließlich mMi1t der Kleın-

amılıie tun haben also mMI1It einer Familienform, die vielfach als Ausdruck des
privaten Intimbereichs oilt Zzwıngt den staatlichen Gesetzgeber nıcht, W1€e INa  ® viel-
leicht zunächst meınen könnte, einer Reduktion, sondern einer Ausweıtung seiner
ehe- un familienrechtlichen Vorschriften. Das gılt insbesondere für den vermögens-
rechtlichen Bereich, für das eheliche Güterrecht, das Unterhaltsrecht, für die recht-
liıchen Folgen der Eheauflösung; aber auch dıe erbrechtlichen Bestimmungen un andere
mehr waren hıer ennen Diese Tendenz ZuUur Ausweıtung un Dıfferenzierung der
ehe- un famıiılienrechtlichen Gesetzgebung sollte nıcht mi1t der auf anderen Gebieten

beobachtenden Neıigung des modernen Staats möglıchst umtassender gesetzlıcher
Regelung verwechselt werden. Sıe 1St vielmehr zwangsläufıg, da mMiıt dem Wegfall der
Gro{fßstamilie bzw der größeren Famiılıie für die einzelne Ehe un: Famiılie zugleich eın
Verlust gesellschaftlicher Stabilität un soz1aler Siıcherheit eintrat, der die staatlıche
Regelungsfunktion 1im Interesse des einzelnen auslösen mußfßte. Von hierher wiırd auch
einsichtig, da{fß sıch die eigentlıch tragenden ehe- und tamılienrechtlichen Vorschriften

sıeht INa  . einma|l VO Eheschließungsrecht ab mit der gestörten oder Sar zerbro-
chenen Ehe und Famılie befassen. Es 1STt daher U  _ konsequent, dafß 1m Miıttelpunkt des
Gesetzentwurts ZUr Retorm des Ehe- un: Familienrechts ebenftalls diıe Neugestaltung
des Rechts der Ehescheidung un iıhrer Folgen steht.

Grundsätze eliner Retorm

Be1i diesem Reformwerk mussen rel Grundsätze eachtet werden:
Entsprechend dem verfassungsrechtlichen Leitbild der Ehe muf{fß auch 1m

Scheidungsrecht klargestellt se1n, dafß jede Ehescheidung NUur Ausnahme VO  } der prinzt-
pıell unauflöslichen, auf Lebenszeıit angelegten Ehe ist

Das NEUEC Recht MuUu die besondere Sozzalfunktion des FEhe- un Familienrechts
insgesamt und in allen Deftails berücksichtigen und verdeutlichen.

Das NECUE echt darf keinem Automatismus un Schematismus huldigen, sondern

229



Paul Mikat

mu{ß dem jeder Rechtsordnung ımmanenten Gebot der Einzelfallgerechtigkeit Rech-
NuNng tragen. Wer wirklich humanes echt wıll, MU: das Recht Grundsatz der
Einzelfallgerechtigkeit Orlıentieren und muß dem Gericht oder künftig dem Familien-
richter die Möglichkeit veben, dem Grundsatz der Einzelfallgerechtigkeit entsprechen

können.
Dıie Rechtsordnung kann sıch nıcht damıit begnügen, durch das staatlıche Ehesche:i-

dungsrecht eın möglıchst schnelles, unauftälliges un unverbindliches Auseinandergehen
der Eheleute 1n dıe Wege leiten. Sıe hat vielmehr Z Überwindung VO  e} Konflikten
beizutragen, iındem Ss1e Einrichtungen ZUur Verfügung stellt un Mafßnahmen vorsieht,
die der Wiederversöhnung der Ehepartner diıenen können. Posıitive soz1ale Mafßnahmen
tördern nämli;ich weıt mehr noch als eın Scheidungsrecht Erhaltung un: Be-
stand einer Ehe und einer Famiuılıie. Im Fall einer endgültig un: unheilbar zerstorten
Ehe sollte durch das staatliche Eherecht jedoch sichergestellt se1n, daß diese Ehe durch
richterlichen Urteilsspruch mMi1t einem Maxımum Fairneß und Praktikabilität, einem
Mınımum Bitterkeit un: einem Optimum soz1.aler Verantwortlichkeit gegenüber
un allen Beteiligten geschieden werden kann. Die Praxıs der Scheidungsgerichts-
arkeit hat gyezeligt, da{fß das geltende Scheidungsrecht der Herrschaft des Ver-
schuldensprinzıps dieser Maxıme 1Ur sehr unvollkommen hat nachkommen können.

In seinem Ausgangspunkt, nämlich der Annahme, da{fß der für das Zerbrechen der
Ehe Verantwortliche eindeutig ermittelbar sel, 1St das Verschuldensprinzıp der Kom-
plexıität menschlicher Schuldverstrickung und den Möglıichkeiten richterlicher Frkennt-
nısse nıcht gerecht geworden, hat oft nıcht Befriedung der Verhältnisse bewirkt, SOMN-

dern 1mM Kampf den Schuldspruch NEUEC un tiefere Bıtterkeit ErZEUZT. Im e1n-
verständlichen Unterlaufen des geltenden Rechts durch heimliche schuldübernehmende
Scheidungsabsprachen über das beiderseitige Vorbringen VOT Gericht wurde un wırd
zuvıe]l Unwahrhaftigkeit gefördert, da{fß kaum noch VO  ® Achtung VOFr dem derzeit

geltenden Scheidungsrecht die ede se1in annn

Zerrüttungsprinzıp Verschuldensprinzip

Aus >  n Gründen ersetIzt daher das LEUC Scheidungsrecht das Verschuldensprinzip
durch das Zerrüttungsprinzip. Es esteht jedoch kein Anlafs, den Abschied VO Ver-
schuldensprinziıp schon lautstark als Fortschritt tejern. Für siıch alleın IM
1St der Übergang VO Verschuldensprinzip ZU Zerrüttungsprinzıp noch eın OFrt-
schritt un noch keıine verheißungsvolle Reform Die Ersetzung des Verschuldensprin-
Z1ps durch das Zerrüttungsprinzip darf VOT allem nıcht einer Flucht der Eheleute AuUS

ıhrer siıttlichen. Verantwortung für Bestand un Gestaltung ihrer Ehe Vorschub eısten.
Da{ß das wertblinde Zerrüttungsprinzip iıne solche Gefahr 1ın sıch bırgt, 1St nıcht
verkennen. Gerade darum mu{ß be1 der Neugestaltung des Ehescheidungsrechts deutlich
gemacht werden, daß die Abkehr VO Verschuldensprinzıp eın Freibrief ZUr Verant-
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wortungslosigkeit 1St, der Gesetzgeber WAar auf die Schuldfeststellung verzichten wiıll,
aber darum weıß, da{fß künftig ebenso W1€e früher Schuld und Verantwortung zıbt

i1ne Rechtsordnung, die Schuld un Verantwortung nıcht mehr kennt, degradiert
den Menschen letztlich Z pathologischen Fall Gehört nıcht die Möglıchkeit, chul-
dıg werden schuldig werden können, nıcht mussen ZUur unaufgebbaren
Würde des Menschen? Dıie Preisgabe der Verschuldensscheidung hat 1mM wesentlichen
darın ihren Grund, daß die Schuldfeststellung, die Bewertung und das Abwägen der
Schuld 1n der scheidungsrichterlichen Praxıs auf große, oft unüberwindliche Schwie-
rigkeıten stoßen. ber dıes kann un darf nıcht arüber hınwegtäuschen, da{ß ein
Schuldigwerden 21bt, unabhängig davon, ob (Geset7z oder Rıchterspruch kennen oder
nıcht.

Be1 der Ersetzung der Verschuldens- durch die Zerrüttungsscheidung ware und
für sıch NUr logısch, WEenNnn der zentrale Begriff der Zerrüttung, un ZWAar der unheıl-
baren Zerrüttung, Z reh- un Angelpunkt des Rechts würde. Der Gesetz-
entwurt hat sıch jedoch dieser Logik verschlossen. Statt auf den Begriff der unheıilbaren
Zerrüttung stellt auf den des Scheiterns ab Dıiıese Umstellung mu{f mi1ıt Nachdruck
abgelehnt werden. Zum einen 1St der Begriff der unheilbaren Zerrüttung nıcht NUur VO  -

uUuNseIeTr Rechtsprechung bereits erläutert un: ausgestaltet, sondern findet sıch auch 1n
den Rechtsordnungen ULMSCIET europäischen Nachbarn und könnte deswegen be] seiner
Weiterverwendung 1n unNnseTrem Scheidungsrecht die Lösung VO  } Fragen Aaus dem Bereich
des internatiıonalen Ehe- un: Famılienrechts erleichtern.

Zum anderen haftet dem Begriff des Scheiterns eın Moment des Schicksalhaften an ;
assoz1lert die Vorstellung, daß jede tehlgeschlagene Ehe 1im Grund 1Ur das Ergeb-

N1s außerpersönlicher, A Fremddetermination se1 un: nıcht auch wesentlich
oder doch zumelst wenı1gstens teilweıse menschlichen Versagens VOTr einer selbst gestell-
ten und freiwillig übernommenen Verpflichtung. Wır sollten nıcht unnötıg 1n uUNseTreTr

Rechtsordnung jenen geistigen Zeitströmungen das Tor öftnen, die dazu neigen,
menschliches Versagen ausschliefßlich dem Schicksal, der Umwelrt oder den gyesellschaft-
lıchen Verhältnissen ZUZuWelsen.

Darüber hınaus würde der Begriff des Scheiterns jene Ehen abwertend etikettieren,
dıie VOT der Zerrüttung für die Ehepartner, für die gemeınsamen Kınder W 1€e auch für
Staat un Gesellschaft durchaus wertvoll Ist denn ıne Ehe, die 20 Jahre bestan-
den hat, „gescheitert“? Hat S1e Umständen nıcht iıhren Sınn erfüllt, auch WEeNnN

dann iıne Zerrüttung zwıschen den Partnern eingetreten ist? Soll INa  e das „Scheitern“
nennen” eiım Übergang auf den Begrift „Scheitern“ waren 1mM übrigen auch die Dif-
ferenzierungen ausgeschlossen, die beim Begriff „Zerrüttung“ noch möglıch sind.

Eın aut dem Zerrüttungsprinzip aufbauendes Scheidungsrecht bedarf jedoch ir k-
Korrektive, WEeNnNn nıcht Ungerechtigkeiten führen soll Das gılt

sowohl für dıe Scheidungsgründe als auch tür die Scheidungsfolgen. Bedingungsloser
Prinzipientreue steht das Gebot der Eınzelfallgerechtigkeit Diıesem Gebot hat
das Neue echt ebenso entsprechen, W1e dem Grundsatz, daß nıemand Aus eigenen
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Rechtsverletzungen für sıch günstige Rechtsfolgen herleiten annn Mıt dem Wesen des
soz1alen Rechtsstaats 1St jedentalls nıcht vereinbaren, entscheidende Lebenskon-
flikte un: Schicksalsfragen VO Menschen VO  e} STarrem Fristenschematimus un -
widerlegbaren Vermutungen abhängig machen. Unter Berufung auf die konsequente
Durchführung eiınes Prinzıps un 1m Namen der Rechtssicherheit dart nıcht etztlich
ınhumanes echt DESETIZL werden.

Dıie Problematik VO  $ Trennungsiristen

Dıie Ablehnung des Fristenschematismus bedeutet freilich nıcht, dafß damıt Frısten
als Indız für die richterliche Feststellung der unheilbaren Zerrüttung einer Ehe über-
haupt abgelehnt würden. Dıie Berücksichtigung VO  ; Trennungsfristen ol] den zustan-

dıgen Rıchtern be1i ıhrer Urteilsfindung 1n der ege vielmehr iıne wertvolle Hılte
se1n. Die Freiheit der richterlichen Entscheidungsfindung würde jedoch praktisch aut
ull reduzıert, wenn der Rıchter ECZWUNSCH ware, ledigliıch auf Grund bloßen e1ıt-
ablaufs bzw 1m Fall der einverständlichen Scheidung auf Grund der zusätzlichen über-
einstimmenden Erklärungen der Ehegatten iımmer un 1n jedem Fall die Scheidung der
Ehe automatisch aussprechen mussen. Sıcher, auch der Gesetzesentwurf stellt dem
Rıchter frel, gegebenenfalls das Scheidungsverfahren AU:  SIr ber welchen Sınn
ol] diese Regelung noch haben, WEn 1m Endeftekt aut Grund der unwiderlegbaren
Vermutung der Zerrüttung oder, 1n der Sprache des Entwurfs bleiben, des
Scheiterns die Ehe dennoch geschieden werden mufß? Die Ausgestaltung der Tren-
nungsfristen als unwiıderlegbare Vermutungen macht das Scheidungsverfahren ZUrr

Farce und dıe Rıchter Scheidungsautomaten, gerichtlich bestallten Ehescheidungs-
urkundsbeamten. Sıe ermöglıcht darüber hınaus die Verstofßsungsscheidung zumiındest
hindert Ss1e diese nıcht un entspricht damıiıt nıcht der grundgesetzliıchen Obhutspflicht
des Staats ZU besonderen Schutz VO  — Ehe und Famiulıie. Der Satz „Ehe kündbar, Mıete
unkündbar“ darf jedenfalls nıcht UT Maxıme uUuNsSsSeTrTcsS Ehe- un Familienrechts werden!

Die 1m Gesetzentwurt vorgesehene Regelung aßt schließlich auch den Gesichtspunkt
des rechtlichen Gehörs völlıg außer Betracht. Denn ine unwiıderlegbare Vermutung
macht jeden Vortrag eheerhaltender Tatsachen unschlüssıg un jeden richterlichen
Versöhnungsversuch unzulässıg. Die Ausgestaltung der Trennungsfristen als unwiıder-
legbare Vermutungen MUu: daher ganz entschieden abgelehnt werden.

TIrotz unheilbarer Zerrüttung oll ine FEhe terner dann nıcht geschieden werden,
WEenNn die Aufrechterhaltung der Ehe 1mM Interesse der Aaus der Ehe hervorgegangenen
minderjJährıgen Kınder notwendig 1sSt oder WECINN die Scheidung für den Ehegatten, der
sS1e ablehnt un noch ıne ınnere Bındung dıe Ehe hat, auch Berücksichtigung
der Belange des anderen Ehegatten ine unzumutbare Härte darstellen würde.

Gewiß darf die Tatsache nıcht übersehen werden, dafß dem Interesse der Kınder
durch die Aufrechterhaltung einer unheılbar zerrutteten Ehe zumeiıst nıcht gedient 1St
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Es sınd jedoch Fälle enkbar, für die ıne solche Kınderschutzklausel erforderlich 1St
So 1St nıcht ausgeschlossen, daß siıch eın Ehegatte, der die Scheidung beantragt
hat, auf seline Elternpflicht gegenüber selinen Kindern besinnt un fortan 1mM Interesse
der Kınder i1ne außerlich geordnete Ehe führt und die Kinder gut erzieht, WENN ıhm
die Notwendigkeit hıerzu verdeutlicht un die Scheidung versagt wird. Dies zeıgen
Erfahrungen auch 1n der DDR 1ın der das Zerrüttungsprinzıp schon seit längerer eıit
gilt, sich Sar nıcht selten als erforderlich erwıesen hat, die Scheidung einer
unheilbar zerrutteten Ehe 1m Interesse minderjähriger Kınder abzulehnen.

Notwendigkeit eıner materiellen Hiärteklausel

Im Blick auf die Sozijalfunktion des Rechts 1St ZU Schutz des soz1a] schwächer gC-
stellten Ehepartners außer der Berücksichtigung VO  - immateriellen Härten auch die
Einbeziehung VO  ; materiellen Härten 1n ıne entsprechende Härteklausel zwıingend
geboten. Abgesehen VO  — den praktischen Abgrenzungsschwierigkeiten, dıe sıch bei der
Dıfterenzierung 7zwischen materijellen un immateriellen Härten unweigerlich ergeben
müßten, liegt 1n der Natur einer Härteklausel, da{fß sS$1e nıcht auf den Herkunfts-
ereich der Härte abstellen kann, sondern VO der auf den Betroftenen zukommenden
Wırkung ausgehen muß.. Weil nıcht die Ursache, sondern die Wirkung der Härte das
Entscheidende 1St, würde auch dem Sınn eıner Härteklausel zuwiıderlaufen, S1e einer
zeitlichen Befristung unterwerten.

Es 1St 1m übrigen nıcht überzeugend, den Ausschluß eıner auch materiellen Härte-
klausel damıt begründen, daß durch die vorgesehene Verbesserung des Unterhalts-
rechts Nachteile für den wirtschaftlich aarn Ehegatten ausgeschaltet würden;:
denn wWwWenn das NEUEC echt keine wirtschaftlichen Nachteile brächte, könnte Ja die
materielle Härteklause]l ruhig 1m Gesetz stehen, wiewohl S1e dann VO  } den Gerichten
kaum bemüht werden müßte. Ist aber dennoch miıt wirtschaftlichen Nachteılen, VOT

allen Dıngen für die Frau, rechnen, MU: auch i1ne Berücksichtigung materieller
Härte kraft Gesetzes möglıch se1in. Das heißt da auch der beste Gesetzgeber nıe die
Komplexität und die Fülle aller Tatbestände beim Akt der Gesetzgebung 1mMm Auge
haben kann, 1St ZuT, 1MmM Gesetz 1ne Vorschrift haben, die vielleicht NUur Sanz
selten bemüht werden braucht, die aber dann bemüht werden kann, wenn darum
geht, dem Grundsatz der Gerechtigkeit 1M konkreten Fall entsprechen.

Mindestfrist als Schutz VOT übereilten Scheidungen

Es müßte terner sichergestellt se1n, dafß ine Ehe den Fall des einverständlichen
Scheidungsbegehrens eingeschlossen grundsätzlıch Nur dann geschieden werden darf,
WeNn s1e mındestens eın Jahr bestanden hat, se1 denn, dafß die Fortsetzung der Ehe
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Aaus Gründen, die 1n der DPerson des anderen Ehegatten liıegen, ıne unzumutbare Härte
darstellen würde. urch eine sold1e Mindestfrist sollen übereilte Scheidungsanträge VOT

allem Junger Fheleute verhindert werden. S1ie sollen bei ersten auftretenden Schwierig-
keiten nıcht gleich die Flucht AuUsSs der Ehe 1Ns Auge tassen, sondern den Versuch ntier-

nehmen, aufgetretene Schwierigkeiten einvernehmlich un eingedenk ıhrer sittlichen
Verantwortung für den Bestand iıhrer Ehe überwınden.

Was Friedrich arl VO:  S Savıgzny 1n seinem Kampf das Ehescheidungsrecht in
Preußen schon 1M Jahr 1844 schrieb, hat 1n diesem Zusammenhang auch heute
Aktualität noch nıchts verloren: „Beı vielen Ehen lıegt der rund des Verderbens
schon 1n der Art, WwW1€e s1e geschlossen werden. ıcht selten steht den Ehegatten
schon der bestimmte Gedanke die leichte Auflösung VOTLT ugen, 1n vielen anderen
Fällen wird wen1gstens die Ehe mMi1t gedankenlosem Leichtsinn geschlossen Betrach-
ten WIr die Art; W1e der Unfriede 1n schlechten Fhen entsteht, und endlich uner-

träglıch wırd, werden dabel NUur höchst selten mächtige Leidenschaften ZUuU Grunde
liegen. Vielmehr werden Zuerst leichte Anwandlungen VO  e übler Laune, Selbstsucht,
Roheıt, böser ust vorhanden se1n, denen durch einen mäfßigen Aufwand VO Selbst-
beherrschung begegnet werden könnte. Nur weiıl der Versuch dazu nıcht gemacht
wiırd, gewınnen solche Neıigungen durch Nachgiebigkeit un: Gewöhnung einen sol-
chen rad VO  - Herrschaft über den Menschen, daß s1e ıhm un anderen verderblich
werden.“ Nun kommt der entscheidende Satz „ Wenn 1U  - dem Ehegatten, der  auf
solche Aßwege kommt, der Gedanke eın ernstes, die bloße Willkühr beschränkendes
Gesetz VOT Augen steht, wırd vielleicht jene Selbstbeherrschung anwenden un
der Friede wırd wiederhergestellt werden. Weiß dagegen, daß das Gesetz die VWill=
kühr nıcht zügelt, s_ondern frei laßt, wiırd sıch selbst jene mäßige Gewalt nıcht
anthun, und das be] wırd bald unheilbar werden.“ Man kann natürliıch einwenden,
diese Sprache Savıgnys se1l nıcht mehr 1WSCGLE Sprache. ber die rechtspolitische Maxıme,
die hıinter dıesem Satz des vielleicht größten Jurıisten des Jahrhunderts stand, sollte
auch die Nsere se1n.

Unterhaltsrecht

Was den weıten Komplex der Neuordnung des Unterhaltsrechts der Ehegatten nach
der Scheidung angeht, 1St das vornehmste gesellschaftspolitische Ziel die soz1ale S1-
cherung des schwächeren Teıls, also 1n der Regel der Frau, autf Grund eigener An=-
sprüche. Da WIr uns VO Verschuldensprinzip trennen, können die Entscheidungen
über die Scheidungsfolgen nıcht mehr VO Schuldspruch abhängig gemacht werden,
sondern mussen andere Erwägungen anknüpften. Richtungweisend 1St hıer dıe Ant-
WOTT auf dıe Frage, ob durch die Ehescheidung alle Rechtsbeziehungen der Ehepartner
eendet werden oder nıcht. WAar entspräche der Logik eınes konsequent ausgeform-
ten Zerrüttungsprinz1ps, WCLnN durch die Scheidung gleichzeıtig die Rechtsbeziehun-
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gCchH der Eheleute untereinander und füreinander eendet Wi3rd€n, doch müßte diese
Logik in der Praxıs 1in elıner Vielzahl VO  ; Fällen den wiırtschaftlıch schwächer gestell-
ten Ehepartner esonders hart treften. Juristische Logık und soz1ıale Gerechtigkeit sınd
Ja durchaus nıcht deckungsgleich. Der Gesetzgeber kann auch nıcht der Tatsache VOI-

beisehen, da{fß die Geschiedenen eiınma|] 1in ehelicher Lebensgemeinschaft verbunden
ren, füreinander Verantwortung un mıiıt iıhrer Eheschließung gleichzeitig 1m
grundsätzlıch vorbehaltlosen Vertrauen 1n die gemeınsame Zukunft, 1im Vertrauen
auf die einander geschuldete Hılfe un gegenseılt1ige Ergänzung den Lebensweg ent-

scheidend bestimmende Festlegungen 1mM Hınblick auf die persönlichen Verhältnisse des
einzelnen un: seıine Rolle 1n Ehe, Famiılie un: Gesellschaft getroffen haben

Fur ıne Neuordnung der Regelung der Scheidungsfolgen un: iınsbesondere des
Unterhaltsrechts 1St daher die fortwirkende Verantwortung der geschiedenen Eheleute
füreinander der entscheidende Ausgangspunkt. Das Unterhaltsrecht mu sıcherstellen,
daß eın früherer Ehegatte dem anderen, sSOWweılt dieser siıch selbst nıcht heltfen kann, auch
dann noch Unterhalt gewähren hat, WwWenn dieser Aaus Gründen unterhaltsbedürftig
ISt, die schicksalbedingt sınd und 1n keinem Zusammenhang mıt der trüheren Ehe
stehen. i1ne solche Regelung unterscheidet sıch VO derjenigen des Entwurfs, da dort
1Ur die ehebedingte Bedürftigkeit ine Unterhaltspflicht auslöst. iıne 1mM Grundtat-
estand als Generalklause]l ausgestaltete Unterhaltsverpflichtungsregelung hat zudem
den Vorteıl, sıch nahtlos 1n das übrige unterhaltsrechtliche System des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs einzufügen. Auch bei der Neugestaltung des Unterhaltsrechts mu{ß
Eınzelfallgerechtigkeit den Vorrang VOT jeglıchem, die Wechselfälle des Lebens 1n ein
Zwangskorsett pressenden Schematismus haben

Das Rechtsinstitut des Versorgungsausgleichs, durch das der 1m geltenden echt be-
reits verankerte Grundsatz des Zugewinnausgleichs auch 1mM Bereich der Versorgung
verwirklicht werden soll, 1St prinzipiell ejahen. Jedoch sollen dıe Ehegatten den
Ausgleıch iıhrer Versorgungsansprüche freı gestalten können. Auch in diesem Bereich
gilt die persönliche Freiheit des einzelnen überall dort stärken, möglıch
iSst, andererseits aber auf der sıttlichen Verantwortung des einzelnen überal] dort
bestehen, nöt1ig un geboten 1St. Beiden Anliegen, sowohl der Stärkung un:
Sıcherung des soz1a] schwächeren Teıls als auch der Stärkung der iındıvıduellen Gestal-
tungsmöglichkeiten der Eheleute, mMu die Ausgestaltung un Durchführung des Ver-
sorgungsausgleichs gleichermaßen Rechnung tragen.

Das Leitbild der „Hausfrauenehe“

ıcht unerwähnt bleiben dart schließlich die rage des Leithilds der So  ten
Hausfrauenehe. Wıe auch ımmer die Konzeption se1ın INas, die ine Parteı, eın Abge-
ordneter oder eın Bürger VO der zukünftigen Gesellschaft hat, eines 1st siıcherlich dem
Gesetzgeber verwehrt: das Ehe- un Familienrecht, iınsbesondere das Scheidungsrecht
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als Zwangsmittel Zur Durchführung solcher Konzeptionen einzusetzen. Dıie gewandelte
Sıcht VO Ehe und Famiulıie, der Abbau patriarchalischer Vorstellungen, ein Part-
nerschaftliches Verhältnis VO  ©} Mannn und Frau, 1ne größere Rollenvarıiabilität, das sind
posıtıve Entwicklungen, die bejahen gilt Wır mussen uns jedoch 1mM Hinblick auf
die Zukunft unseTrer Gesamtgesellschaft sehr ohl überlegen, W as WIr tun haben,
die Tätigkeıt der Fa als Hausfrau un Mutter wiıederum 1n jenen hohen Rang
SETZCN, der nıcht 1U  — ihr entspricht, sondern der konstitutiv für ine stabiıle, leistungs-
fähige, aber auch für ıne wirklich humane Gesellschaft 1St Hıer lıegt die Aufgabe
künftiger sozialer Gesetzgebung. Es 1St daher mMi1t Nachdruck davor Wäarncen, über
das Ehescheidungsrecht eiınen ganz bestimmten Rollentypus Ta gleichsam ZU Angel-
punkt gesellschaftlicher Veränderungen machen.

Bei der Retorm des Ehe- un Familienrechts kommt 1n allen Bereichen entschei-
dend darauf A daß das (jesetz einerselts dem Grundsatz der Sozijaltunktion des
Rechts entspricht un daß 65 andererseıts dem Gedanken der Einzelfallgerechtigkeit
genügend Raum sibt Dıiese fundamentalen rechtspolitischen Maxımen und die NVvVer-

7ıchtbare Orıentierung den Wertentscheidungen unNnserer Verfassung mussen bestim-
mend bleiben. ine Rechtsreform, die der Wertentscheidung unseIrer Verfassung, der
Sozialfunktion des Rechts un der Einzelfallgerechtigkeit nıcht entsprechen würde,
verdient ıcht den Namen „Reform“.

ME  NG

Der Beitrag gibt 1 wesentlichen den Inhalt der Grundsatzrede ZUr Retorm des Ehe- und Familienrechts
wieder, die der Vertasser 11 Dezember 1975 1m Deutschen Bundestag für dıie CDU/CSU-Bundestags-
fraktion gehalten hat
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